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chen dann allerdings deutlich, dass die behördlichen Erhebungen 
zu Zeiten stattfanden, in denen sich auch der Nachbar zu keinen 
Beschwerden veranlasst gesehen hätte.  

Die VA richtet daher in ihren Prüfungsverfahren besonderes Au-
genmerk darauf, dass die Gewerbebehörde die Situation vor Ort 
bei so genannten typischen Verhältnissen objektiviert. Durch Bei-
ziehung des Beschwerdeführers kann im Rahmen einer behördli-
chen Erhebung üblicherweise sofort geklärt werden, ob die kon-
krete Situation zum Überprüfungszeitpunkt auch jenem Beein-
trächtigungszustand entspricht, über den konkret Beschwerde 
geführt wird. Davon ausgehend ist der Gewerbebehörde wieder-
um eine rasche Klärung der notwendigen rechtlichen Schritte 
möglich. Die VA erachtet eine solche Vorgangsweise nicht nur zur 
Verfahrensbeschleunigung, sondern auch zur Schonung der Ver-
waltungsressourcen für notwendig. 

Objektivierung der kon-
kreten Probleme not-
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auch zur vorbeugenden Vermeidung von später finanziell aufwän-
digen Sanierungsmaßnahmen im Umweltbereich notwendig sind. 
Die Einrichtung und Organisation eines so genannten "Kompe-
tenzpools" wird im VA-Bericht 2004 als unerlässliche Investition 
in die Umweltvorsorge bezeichnet. 

Die VA begrüßt daher das im aktuellen Regierungsprogramm für 
die XXIII. Gesetzgebungsperiode auf Seite 34 festgehaltene Vor-
haben zur Schaffung rechtlicher Grundlagen für die Bildung von 
Sachverständigenpools mit dem Ziel, Amtssachverständige bei 
allen Gebietskörperschaften einsetzen zu können. 

VA befürwortet geplante 






















